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umn'clþËnie àlr E¡¡elwcnlsrurgþirù fEr ly¡ld ¡n NATITRA 2lxllrccbicûen

Cúr ¡rd'rt{, l¡- qtt^tÅ" (^,$d{r,

nirderZrsage¡
ni¡htz¡ einer

wissen die Verantwortlichen r¡d die Benrofrenen, dass
diese aussage nicht arúrecht €råalt€û w¡¡de.
'P¡" Belastrmgen inNat.t¡¡a 2000ff¡,clÊA diedr¡rch Auflagen an Bewirtsct¡aftrngscrschûErniÁscnund
E$asau$llen frhe¡r, sind inzwischcn rrnsuittig lfs¡rytb€fiotrcnc sind die Forsn'iræ, da NATLIRA
2Oæ'crcbietc weit übe¡pnoportional ¡m sratd ausgariesen sind. 
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Dic iæisungcn der L¿od- und Forgwi¡tschaft ft¡r die Erùaltrmg und ClestattuE.rmseær Kultulaod-' sclhñ im låndliche,n Ra¡m sid eb€Ds unbesritte,n. In der l¿ndwirtscåaft *i¿ ¿aterCe Flãcheryã-
mie seit Jab¡Ên a¡iehmed als Ausglcich fu die beüieblicåeo Mehraulbeoöungen rm¿ Uiøeæ¡n
nahùÉn sowie als Homrienmg frndie Wohlfah¡tsleishmgeir ftn die Gesellscbaff begñindet

Ersmals liegen fr¡r die EruagseinbuBsr dr¡rcb na¡nch¡rtdachlicbe Eínschankringcú in wald jaa
belastbs¡€ 2hhlen von

gS.

Konsequenzen sowie Alswid<ungren auf di
schrãnkunge& die a¡¡s der Anwendung der

. rcsultiercr¡. fuDe¡¡tschland unterg¡ch-DanrchbetãgtdäHolzved Zg/c;

noch gñßcre godeufr¡ng ftr die Ehaltrmg vonAræn rmd
an den 'Bblnngsra¡rm Wald' sird dsudich hfuals æ
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das Offenland Darars ¡esultieren weitere gesellschaftliche Anforderungeg die oft noch über die ge-
setzlichen Pflichten des Waldgesetzes und des Naturschutzgesetzes hinarsgehen.

Die Verbåinde haben dafr¡r seit Jabren einen Ausgleich angemalurt.
Eine Entschädigung frr die Belasn¡ngen wird inzwischen lãndøäbergreifend durchar¡s als angemessen
angesehen. Der Entwurf der neuen ELER-VO erleichtert den Schritq da er äber Art 3l ,,NATURA-
2000 und'WRR* und A¡t. 35.Waldumwelt und Klimadienstleisnrngen und Ertraltung der Wåilder" die
Etablierung einer,,Forstbetrieblichen Umwelçrämie" ermöglicht

Die Wege dorthin sind sehr r¡nterschiedlich:
Niedersachsen beabsichtigt mit der nErschwemisausgleichverordnung-Waldn, die Natr¡¡a 2000-Gebiete
amächst als Natu¡schutzgebiete auszuweisen und die Eirzelauflagen dann äber ein Punktesystem zu
bewerten und abzurechnen. Dies halten wir den falschen lVeg, da damit der in Sachsen und Thüringen
fest verankerte Vorrang des Vertragsnaturschutzes vor ordnungsrechtlicbcn Maßnahmen ausgehebelt
wtirde. Zudem ist mit dem Punktesystem ein immenser bürokmtischer Auñvand zu befürchten.

$UEæ 
hal sich frreine flãchenbezogene Pauschale entschieden.

V/ir wissen, dass über die Flåichenprämie auch in lhrem Hause nacþedacht wird. Wir u¡ärden diese
Lösung bei gleichzeitiger Beibehalnrng der bisherigen Instn¡mente - Venragsnaturschutz und Förder-
programme - und der Einfrhrung einer Bagatellgrenze, flächen- oder prämienbezogen-, nachdrticklich
unterstützen.

Aus unserer Sicht hãtte die Lösung folgende Vorteile:

l. Flåichenprämie

Durch die nahezu unüberschaubar große Anzahl von Kombinationen aus geschützten Arten, deren
unterschiedlichsten Ansprüchen an ihren Lebensraum und die Vielzahl von Lebensraumtypen ist
eine Einzelbewertung aller FFH-Flächen schon aus Kostengränden nicht zu leisten.

2- Bagatellerenze
Die Zal¡l de¡ beroffenen Be'triebe würde sich auf die überschaubare Zatrl der Betriebe über 50 oder
100 ha ieduiercn. Diese Behiebe wären auch am ehesten in der lage, die Antragsformalitliæn zu
bewËiltigen. Fär die Verwaltung hielte sich der zusätzliche Arbeitsaufiuand für die flåichenscharfe
Abgrerzung und CC-Kont¡ollen in einem vertretba¡en Rahmen.
Die Forstbetriebsgemeinschaften sollten antragsberechtigt sein.

3. Vertragsnatr¡rschutz und FõrderproEnamme
Durch verfagliche Regelungen und/oder die Inanspruchnahme der FörderprogrÍr¡nme können am
ehesten,,maßgeschneiderte Lösungen" ftir die Natu¡ und die GrundbesitzeriBewirtscbafter gefun-
den werden.
Sie stellen sicher, dass die kleineren Betriebe, die unterhalb der Bagatellgrenze liegen, nicht leer
ausgehen. Die grõßeren Betriebe kõnnen fÌir sich enscheideru ob sie unter den 'Flãchenschirm"
schlilpfen mit allen Antriþen und Kontolleú, oder mit vertraglichen Regelungen und/oder Fõrder-
prograrnmen besser fahren.
Sie eröffnen bei naturschuÞfachlichen Belastungen, die du¡ch die flächenbezogene
UmweltprËimie nicht abgedeckt sind, die Mõglichkeit, einen sachgerúhten Ausgleich zu
erhalten.

Ihnen und Ih¡er Familie eine fröhliche Weihnacht und Gottes Segen fr¡2013.
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